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• Herders Theologischer Kommentar zum 
Zweiten Vatikanischen Konzil, hg. von 
Hünermann, Peter und Hilberath, Bernd 
Jochen: 
Band 1: Die Dokumente des Zweiten Vati­
kanischen Konzils. Konstitutionen, Dekre­
te, Erklärungen. Lateinisch-deutsche Stu­
dienausgabe, hg. von Hünermann, Peter. 
Herder, Freiburg-Basel-Wien 2004. (XI+ 
956) Geb. Euro 75,00 (0). ISBN 3-451-
28530-4. 
Band 2: Kommentare: Sacrosanctum Conci­
lium, kommentiert von Kaczynski, Reiner; 
Inter Mirifica, kommentiert von Sander, 
Hans-Joachim; Lumen Gentium, kommen­
tiert von Hünermann, Peter. Herder, Frei­
burg-Basel-Wien 2004. (XI+611) Geb. 
Euro 65,00 (0). ISBN 3-451-28531-2. 

Dankbar darf man zur Kenntnis nehmen, 
dass auch heute - nach vierzig Jahren - das 
Zweite Vatikanische Konzil ein Thema ist. Es ist 
das wichtigste Ereignis der Katholischen Kirche 
im 20. Jahrhundert. Das Konzil hat eine ge­
waltige Arbeitsleistung bewältigt und Neuland 
beschritten, grundlegende Weichenstellungen 
vorgenommen und das Selbstverständnis der 
Kirche neu definiert. Der Umfang der von ihm 
verabschiedeten Dokumente übersteigt jenen 
der Gesamtheit aller ökumenischen Konzilien 
zuvor. Niemals zuvor ist die römisch-katholi­
sche Kirche so sehr als Weltkirche in Erschei­
nung getreten. Noch während des Konzils 
selbst hat die Auseinandersetzung um dessen 
Interpretation begonnen. Der Prozess der Re­
zeption ist noch in vollem Gange. So ist es 
sehr zu begrüßen, wenn der Verlag Herder, dem 
im deutschen Sprachraum das Verdienst zu­
kommt, bei der Verbreitung und Vermittlung 
der Konzilsdokumente eine maßgebende Rolle 
zu spielen, anlässlich des vierzigjährigen Kon­
zilsjubiläums ein neu erarbeitetes, fünfbändiges 
Werk mit einer deutsch-lateinischen Studien­
ausgabe der Konzilsdokumente, Kommentare 
und Beiträge zur Hermeneutik und Würdigung 
des Konzils herausgibt. Die ersten bei den be­
reits vorliegenden Bände sollen hier bespro­
chen werden. Die Gestaltung ist der Sache an­
gemessen. Der Satztyp Minion ist angenehm 
lesbar, der Preis gut vertretbar. 

209 

Zu Band 1: Die lateinisch-deutsche Studi­
enausgabe bietet eine Neuübersetzung des la­
teinischen Konzilstextes. Die Prinzipien der 
übersetzung werden vom Herausgeber aus­
führlich dargelegt (VII-IX). An dieser überset­
zung werden sich die Geister scheiden. Sie will 
möglichst nahe an das lateinische Original he­
ranführen und nimmt dafür erhebliche stilis­
tische Mängel, einen komplizierten Satzbau 
und eine äußerst schwerfällige Rhythmik in 
Kauf. So kommt diese Übersetzung fast schon 
einer Art Interlinearübertragung nahe, die kein 
eigenständiges Textgebilde sein will, sondern 
Zeile für Zeile, ja Wort für Wort das Original 
wiederzugeben sucht. Man mag darüber strei­
ten, welchen Sinn es macht, eine Textform zu 
bieten, die sprachlich weit schlechter ist als die 
von der deutschen Bischofskonferenz unmittel­
bar nach dem Konzil in Auftrag gegebene 
Übertragung (vgl. LTHK.E Bd. 13). Einige 
kurze Beispiele sollen die Unterschiede veran­
schaulichen. Das "Lexikon für Theologie und 
Kirche", Ergänzungsbände (1966-1968) [im 
Folgenden abgekürzt: LTHK.E] gibt den Satz­
teil "ceterosque qui quocumque modo in com­
municationibus efficiendis et transmittendis 
partem habeant" (IM 11,1) so wieder: "und 
überhaupt alle, die irgendwie bei der Produkti­
on und Verbreitung sozialer Kommunikations­
mittel beteiligt sind". Herders Theologischer 
Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil 
[im Folgenden abgekürzt: "HThK"] übersetzt: 
"und die Übrigen, die auf welche Weise auch 
immer an der Herstellung und übermittlung 
von Mitteilungen Anteil haben" (63). LTHK.E 
gibt "magis personalem et actuosam adhaesio­
nem fidei" (GS 7,3) wieder mit: "eine aus­
drückliche personal vollzogene Glaubensent­
scheidung", HThK hat "ein mehr personales 
und tätiges Anhangen an den Glauben" (600). 
LTHK.E übersetzt ,,[deus] qui, res omnes susti­
nens, facit ut sint id quod sunt" (GS 36,2): Gott 
"der alle Wirklichkeit trägt und sie in sein Ei­
gens ein einsetzt". HThK spricht von Gott "der, 
indem er alle Dinge erhält, macht, dass sie das 
sind, was sie sind" (642). Sicher hat die Über­
setzung des LTHK.E die Tendenz, einen Mittel­
weg zwischen Textnähe und pastoralen Erfor­
dernissen zu gehen. Gewisse Freiheiten der 
Interpretation sind dabei unumgänglich. Ein 
sprachlicher Wurf ist die Übersetzung des 
HThK nicht (und will es auch nicht sein). Sie 
müht sich, manchmal gequält, an ihrer Vorlage 
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ab und ist - wenn überhaupt - nur als Hin­
führung zum lateinischen Original verwend­
bar. Kritisch ist zu fragen, ob mit dieser Über­
setzung tatsächlich die lateinische Sprachwelt 
besser erschlossen wird. Dem Eindruck einer 
konstruierten Künstlichkeit kann man sich 
schlecht erwehren. 

Einem Drahtseilakt ohne Netz gleicht der 
Versuch, die Texte des Konzils in einem syste­
matischen Register zu erschließen. Dabei 
wurde das bekannte Raster des alten Denzinger 
im Hinblick auf die Themen des Konzils fort­
geschrieben. Lässt man sich nicht von dem Ein­
druck täuschen, dass hier zu allem und jedem 
der systematischen Glaubensauslegung vom 
Konzil etwas gesagt werde, kann sich der Index 
als eine nicht zu unterschätzende Hilfe bei der 
Erschließung der großen theologischen Linien 
erweisen. Ergänzt wird dieses Register durch 
ein sehr umfangreiches lateinisches Sachver­
zeichnis (850-935). Wichtige Schlüsselbegriffe 
(wie ecclesia, homo, Maria, Pater) fehlen. Als 
Paradox ist zu vermerken, dass auch "Christus" 
(oder "Iesus Christus") nicht vorkommt. Wich­
tige Aussagen des Konzils (etwa in LG 5, 6, 21, 
48; GS 10,22, 38,43; DV 4, 17; AA 4; AG 8) 
über die Bedeutung Jesu Christi sollten unbe­
dingt erschlossen werden. Ein kurzer Blick in 
das Sachregister der Ausgabe der Dekrete der 
ökumenischen Konzilien von Josef Wohlmuth 
(Bd. 3, 98-103) hätte genügt, um solche Defizi­
te zu erkennen. 

Nicht zuverlässig sind die kurzen Vorbe­
merkungen mit Quellenangaben und Hinwei­
sen zum Beschluss der Dokumente durch das 
Konzil. Manchmal stimmen die Datumsanga­
ben nicht (3, 284, 305, 355), manchmal wird 
nicht die feierliche Schlussabstimmung, son­
dern eine frühere Abstimmung angeführt (3). 
Die Abkürzungen sollten einheitlich sein: statt 
"A.A.S" "AAS" (57). Ein Verzeichnis der wich­
tigsten Abkürzungen im Band 1 wäre sicher hilf­
reich gewesen. Im Band 2 wird bezüglich der 
Abkürzungen auf das LThK' verwiesen (XI). 

Zu Band 2 (mit den Kommentaren zu SC, 
IM, LG): Reiner Kaczynski bietet in seiner um­
fangreichen Besprechung der Liturgiekonsti­
tution (1-227) alles, was man sich von einem 
guten Kommentar wünscht: eine äußerst 
gründliche Rekonstruktion der Vorgeschichte 
des Textes (besonders beeindruckt hat mich die 
Darstellung derliturgietheologischen Grund­
lagen!), eine solide und kompetente Interpreta-
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tion des Konzilstextes und eine bündige Wür­
digung des Dokuments, die dieses in den gegen­
wärtigen Kontext stellt. Wer sich in überschau­
barer Form über die Liturgische Bewegung 
und ihre theologische Einordnung kundig ma­
chen möchte, sei nachdrücklich auf Kaczynskis 
Text verwiesen. Bei der Textinterpretation von 
Sancrosanctum Concilium wird insbesondere 
deutlich, wie die Liturgiekonstitution das ge­
samte Konzilsprogramm antizipiert in dem 
Bemühen, den Glauben zu vertiefen, die Kirche 
in ihrer jeweiligen Zeit und Gesellschaft zu ver­
stehen, die Einheit der Christ/inn/en zu för­
dern und die frohe Botschaft universal zu ver­
künden (54). In den kleingedruckten Anmer­
kungen wird der (berechtigte) Zorn des Verfas­
sers gegen unerleuchtete Versuche uniformisti­
scher Regelungen durch kuriale Behörden 
spürbar, die den erklärten Willen der Konzils­
väter unterlaufen (zum Beispiel 111, Anm 222). 
Insgesamt beeindruckt die Fülle des dargebo­
tenen Materials, ohne dass jemals der Blick auf 
die Mitte der Liturgie und ihre Bedeutung für 
die Kirche verloren ginge. 

Als Musterbeispiel, wie man aus der Not, 
einen schwachen Text (den schwächsten des 
ganzen Konzils!) kommentieren zu müssen, 
eine glänzende theologische Tugend des syste­
matischen Umgangs mit Defiziten machen 
kann, bietet Hans-Joachim Sander in seinem 
kurzen, aber überaus lesenswerten Kommentar 
zum Dekret über die sozialen Kommunikati­
onsmittel Inter mirifica (229-261). Sein analy­
tischer Schlüsselbegriff ist jener der "Öffent­
lichkeit", anschaulich verdeutlicht in der 
prägnanten Vorbemerkung (233). Sander hebt 
nicht nur ins Bewusstsein, worüber der Text 
spricht, sondern auch, worüber er schweigt. 
Dieses Schweigen ist beredt, macht es doch das 
Problem der vorkonziliaren Kirche mit der Öf­
fentlichkeit deutlich. Umgekehrt wurde die Öf­
fentlichkeit zu einem konstitutiven Moment 
des Konzilsgeschehens selbst. Wo sie schöpfe­
risch einbezogen werden konnte, gewann das 
Konzil Autorität. Sanders Fazit: "Wenn es ein 
Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils 
gibt, das durch seine bloße Existenz die Not­
wendigkeit dieses Konzils belegt, dann ist es 
dieses Dekret." Der Beleg wird negativ er­
bracht: Die Positionierung der Kirche vor dem 
Konzil war nicht in der Lage, "eine medial ver­
mittelte Öffentlichkeit zu begreifen und in die 
Welt des Glaubens zu integrieren" (257) San-
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ders Beitrag wirft auch ein helles Licht auf den 
kommunikativen Prozess theologischer Wahr­
heitsfindung. 

Peter Hünermanns Kommentar zu Lumen 
gentium (263-582) gehört in seiner detaillier­
ten und doch immer auf das Wesentliche abzie­
lenden Konzentration zum Besten, was über 
die dogmatische Konstitution über die Kirche 
geschrieben worden ist. Er greift in der Rekon­
struktion des theologischen Kontexts weit 
zurück und macht deutlich, wie sich im Spät­
mittelalter immer mehr ein univoker Kirchen­
begriff durchsetzt, der die Gestalt der Kirche als 
Volk Gottes von Abel bis zum letzten Gerechten 
am Ende der Tage als sakramentale Größe aus 
dem Blick verliert. Sich bestimmter sozialphilo­
sophischer Verfassungsmodelle bedienend (oh­
ne um deren geschichtliche und gesellschaftli­
che Bedingtheit zu wissen), konzentriert sich 
die Ekklesiologie auf einen juridischen und 
gesellschaftlichen Verbund und dessen Legi­
timation. Kirchenrecht, Kirchenpolitik und 
Machtinteressen (samt deren unaufgeklärten 
Motiven) bestimmen weithin den Entwurf des 
ersten Schemas der Kirche als "Herrschaftsver­
band" (291). Erst die minutiöse Nachzeich­
nung seiner Intentionen macht deutlich, wel­
cher Umbruch mit Lumen gentium vollzogen 
wurde. Prüfstein ist das Verständnis des kirchli­
chen Lehramts. So entfaltet das erste (von den 
Konzilsvätern verworfene) Schema "ein Kon­
zept des Magisteriums, das die Pluralität der 
Bezeugungsinstanzen des Glaubens übersieht", 
sowie "die wesentliche Dunkelheit des Glau­
bens und die Bruchstückhaftigkeit menschli­
chen Erkennens nicht respektiert" (309). Hü­
nermann konstatiert: "Man gewinnt den 
Eindruck, dass hier eine Herrschaftselite die Le­
gitimationsschemata, die die Ausübung der 
schwierigen alltäglichen Regierungsgeschäfte 
jeweils tragen, zusammengestellt hat." (315f) 
Dem gegenüber wird im Kommentar - sowohl 
in der Nachzeichnung der großen Leitlinien 
wie in den Detailanalysen - die gewonnene ek­
klesiologische Weite gewürdigt, die sich im Be­
griff des "Mysterium" der Kirche niederschlägt, 
mit dem die ursprüngliche biblische und pa­
tristische Sicht wieder eingeholt wird. Immer 
wieder kommt es zur Eröffnung überraschend 
neuer Zusammenhänge und zur Entfaltung der 
ungemein reichen Tradition des Glaubens. Be­
sonders positiv wird der Einbezug der Mariolo­
gie in die Ekklesiologie gesehen: "zweifellos ein 
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Wurf' (535). Die abschließende Würdigung at­
testiert den Konzilsvätern, sich der "ganzen 
Komplexität ekklesiologischer Fragen" gestellt 
zu haben (549). Glücklicherweise wird in Hü­
nermanns Kommentar als Leitperspektive das 
sattsam bekannte Schema überwunden, den 
Konzilstext als Kompromiss zweier unter­
schiedlicher (und im Grunde unvereinbarer) 
Konzepte von Majorität und Minorität in den 
Blick zu nehmen; vielmehr wird mit dem 
notwendigen Differenzierungsvermögen die 
"mehrdimensionale Struktur der Kirche nach 
Lumen gentium" (552) gewürdigt. So stelle ich 
mir einen Kommentar, der zum Weiterdenken 
einlädt, vor. 

Fazit: Die Anschaffung des ersten Bandes 
von HThK erscheint mir nicht zwingend. Der 
zweite Band ist nicht nur mit Nachdruck zu 
empfehlen, es wäre im Sinn einer seriösen 
theologischen Forschung sträflich, ihn nicht 
zur Kenntnis zu nehmen. 
Linz Hanjo Sauer 




